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Beschluss Jugendausschuss zu Meldegeldern Sachsen- und 
Regionalranglisten ab 2024 (2023-12-03) 
 

 

 
Ab dem 01.01.2024 gelten folgende Regelungen für das Meldegeld zu Nachwuchsturnieren im 
Bereich des BVS und seiner Regionalverbände: 
 
Meldegelder: 
 

 Sachsen: 
o 8 Euro pro Einzel 
o 6 Euro pro Spieler*in im Doppel und Mixed 

 

 Regionalverbände: 
o 7 Euro im Einzel 
o 5 Euro pro Spieler*in im Doppel und Mixed 

 
Aufteilung der Meldegelder: 
 

 Von diesen Meldegeldern ist 1 Euro je Spieler*in und Disziplin vom Ausrichter an den BVS 
abzuführen, die restlichen Meldegelder verbleiben beim Ausrichter. 

 Die anteilig abzuführenden Meldegelder werden den ausrichtenden Vereinen quartalsweise 
in Rechnung gestellt. 

 
Die Beschlussfassung erfolgte im Umlaufverfahren einstimmig. 
 
Begründung: 
 
Das Präsidium des DBV hat in den vergangenen Monaten einen erhöhten Finanzbedarf zur 
Erfüllung seiner Aufgaben festgestellt. Um diesen zu decken, wurde ein variabler Beitrag eingeführt 
(Anlage III Nr. 3 der Finanzordnung des DBV) 
Demnach wird den Landesverbänden für jedes auf seinem Territorium durchgeführten 
Nachwuchsturnier 1 Euro pro Spieler*in und Disziplin quartalsweise in Rechnung gestellt. 
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Wir sehen hier nur die Möglichkeit, diese finanzielle Mehrbelastung auf die Meldegelder 
umzulegen. Das Recht zur Anpassung der Meldegelder ergibt sich aus der Jugendordnung des 
BVS, § 6 Nr. 1. 
 
Den zusätzlich entstehenden Mehraufwand durch Rechnungserstellung, Buchung, Kontrolle des 
Zahlungseinganges etc. werden wir den Vereinen vorerst nicht in Rechnung stellen (wie es 
teilweise in anderen BLV gehandhabt wird). Das kann aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Steffen Reuther 


